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A. PRÜFUNGSAUFTRAG  

 

In der Gesellschafterversammlung der   

Neon Equity AG 

(vormals TO-HOLDING GmbH) 

Frankfurt am Main 

(im Folgenden auch „Neon“ oder "Gesellschaft" genannt) 

vom 28. Februar 2022 wurden wir für eine freiwillige Jahresabschlussprüfung zum Abschlussprüfer für  

das Geschäftsjahr 2021 gewählt. Der gesetzliche Vertreter der Gesellschaft beauftragte uns, den  

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 gemäß den §§ 316 ff. HGB unter Einbeziehung der zu 

Grunde liegenden Buchführung zu prüfen.  

Der gesetzliche Vertreter der Gesellschaft beauftragte uns am 14. Oktober 2022, eine Nachtragsprü-

fung des geänderten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 durchzuführen, soweit es die Ände-

rungen erfordern. Dieser Nachtragsprüfungsbericht ist an die Neon Equity AG, Frankfurt am Main, 

gerichtet. 

Unsere Berichterstattung erfolgt nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Ab-

schlussprüfungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf (IDW PS 450 

n.F.). 

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren 

Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. 

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, 

die als Anlage 9 beigefügten „Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschafts-

prüfungsgesellschaften“ in der Fassung vom 1. Januar 2017 maßgebend. Die Höhe unserer Haftung 

bestimmt sich nach § 323 Abs. 2 HGB. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allge-

meinen Auftragsbedingungen maßgebend.  
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B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN 

I. Grund der Änderungen  

Die gesetzlichen Vertreter der Neon Equity AG tragen die Verantwortung für die Änderungen des 

Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021. Unsere Aufgabe ist es, diese im Rahmen einer pflicht-

gemäßen Nachtragsprüfung zu beurteilen.  

Die Geschäftsführung der Gesellschaft hat festgestellt, im Jahresabschluss zum 31.12.2021 die 

bilanzielle Beurteilung der Beteiligungen an der publity AG, der PREOS Global Office Real Estate & 

Technology AG und der GORE German Office Real Estate AG fälschlicherweise als verbundene 

Unternehmen qualifiziert zu haben. Die durch die Neon gehaltenen Aktien an den vorgenannten 

Aktiengesellschaften liegen jeweils unter 50%, so dass kein beherrschender Einfluss durch die Neon 

besteht. Die Beteiligungen sind daher nicht als „verbundene Unternehmen“ in der Bilanz unter den 

„Finanzanlagen“, sondern als „Beteiligungen“ auszuweisen. Die Korrektur umfasst die Bilanzposten 

„Finanzanlagen“ und „Forderungen“. 

II. Geänderter Jahresabschluss  

Der in der Bilanz unter den Finanzanlagen als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesene 

Betrag in Höhe von EUR 141.356.537,58 wurde auf EUR 0,00 reduziert. Parallel wurde der Bilanzpos-

ten „Beteiligungen“ unter den Finanzanlagen in Höhe von EUR 141.356.537,58 erhöht, der nach der 

Korrektur einen Betrag in Höhe von EUR 141.364.870,91 ausweist.  

Des Weiteren wurde der Ausweis „Forderungen gegen Gesellschafter“ geändert in „Forderung gegen 

Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht“. 

Die Änderungen hatten keine Auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung. 

Entsprechende Angaben zu den geänderten Bilanzposten im Anhang wurden, sofern erforderlich, 

entsprechend angepasst. 
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C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG 

I. Gegenstand der Nachtragsprüfung  

Wir haben die Änderungen im Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung der Neon Equity 

AG für das zum 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr geprüft. 

Die vorgenommenen Änderungen im Jahresabschluss sowie die uns erteilten Aufklärungen und 

Nachweise liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft.  

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Nachtragsprüfung unter Einbe-

ziehung der Buchführung und der uns erteilten Aufklärungen und Nachweise, ein Urteil über die vor-

genommenen Änderungen abzugeben.  

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben der 

Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den 

Jahresabschluss ergeben. 

II. Art und Umfang der der Nachtragsprüfung  

Unsere Prüfung nahmen wir gemäß den Vorschriften der §§ 316 ff. HGB unter Beachtung der vom 

Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgelegten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-

prüfungen vor.  

Nach § 316 Abs. 3 Satz 1 HGB haben wir den geänderten Jahresabschluss in dem Umfang geprüft, 

soweit es die Änderungen erfordern. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend 

sichere Grundlage für unser Prüfungsurteil bildet. 

Wir haben die Nachtragsprüfung im Oktober 2022 durchgeführt.  

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind erteilt worden. Die Geschäftsführung hat 

uns die Vollständigkeit der Buchführung des geänderten Jahresabschlusses schriftlich bestätigt. 
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D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG  

I. Geänderter Jahresabschluss  

Der uns zur Prüfung vorgelegte, geänderte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 ist ordnungs-

gemäß aus den Büchern und den weiteren geprüften Unterlagen der Gesellschaft entwickelt worden. 

Die Eröffnungsbilanzwerte wurden ordnungsgemäß aus dem Vorjahresabschluss übernommen. Die 

gesetzlichen Vorschriften zu Ansatz, Ausweis und Bewertung sind beachtet worden. 

Die geänderte Bilanz und die geänderte Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den handelsrechtli-

chen Vorschriften über die Rechnungslegung von Gesellschaften mit beschränkter Haftung einschließ-

lich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt. Der geänderte Anhang enthält alle 

vorgeschriebenen Angaben. 

E. GESAMTAUSSAGE DES JAHRESABSCHLUSSES   

I. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen  

Im geänderten Jahresabschluss ergibt sich folgende Änderung der Bilanzierungsmethoden im Ver-

gleich zum ursprünglichen Jahresabschluss:  

Die wesentlichen Vermögensgegenstände der Neon Equity AG sind die unter den Finanzanlagen 

ausgewiesenen Aktien und Anleihen. Die Gesellschaft besitzt Aktien von drei Aktiengesellschaften. 

Den größten Aktienanteil hält die Gesellschaft an der publity AG, Frankfurt am Main. Nachfolgend der 

Aktienbestand der letzten 3 Jahre zum jeweiligen Stichtag: 

31.12.2019    6.539.047 Aktien (44 % Anteilsbesitz) 

31.12.2020    5.704.825 Aktien (38 % Anteilsbesitz) 

31.12.2021    6.972.949 Aktien (47 % Anteilsbesitz) 

Bilanziell sind die Aktienbestände unter den Finanzanlagen auszuweisen. Die Finanzanlagen teilen 

sich gemäß § 266 Abs. 2 A. III. wie folgt auf: 

III. Finanzanlagen: 

 1. Anteile an verbundenen Unternehmen; 

 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen; 

 3. Beteiligungen; 

 4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht; 
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 5. Wertpapiere des Anlagevermögens; 

 6. sonstige Ausleihungen. 

 

Die Aktien stellen Beteiligungen an Kapitalgesellschaften dar. Die bilanzielle Einordnung der Beteili-

gungen ist unter § 271 HGB geregelt. Der Absatz 1 definiert Beteiligungen, der Absatz 2 definiert 

verbundene Unternehmen. 

„(1) Beteiligungen sind Anteile an anderen Unternehmen, die bestimmt sind, dem eigenen Ge-

schäftsbetrieb durch Herstellung einer dauernden Verbindung zu jenen Unternehmen zu dienen. 

Dabei ist es unerheblich, ob die Anteile in Wertpapieren verbrieft sind oder nicht. Eine Beteiligung wird 

vermutet, wenn die Anteile an einem Unternehmen insgesamt den fünften Teil des Nennkapitals 

dieses Unternehmens oder, falls ein Nennkapital nicht vorhanden ist, den fünften Teil der Summe aller 

Kapitalanteile an diesem Unternehmen überschreiten. Auf die Berechnung ist § 16 Abs. 2 und 4 des 

Aktiengesetzes entsprechend anzuwenden. Die Mitgliedschaft in einer eingetragenen Genossenschaft 

gilt nicht als Beteiligung im Sinne dieses Buches. 

(2) Verbundene Unternehmen im Sinne dieses Buches sind solche Unternehmen, die als Mutter- 

oder Tochterunternehmen (§ 290) in den Konzernabschluss eines Mutterunternehmens nach den 

Vorschriften über die Vollkonsolidierung einzubeziehen sind, das als oberstes Mutterunternehmen den 

am weitestgehenden Konzernabschluss nach dem Zweiten Unterabschnitt aufzustellen hat, auch 

wenn die Aufstellung unterbleibt, oder das einen befreienden Konzernabschluss nach den §§ 291 oder 

292 aufstellt oder aufstellen könnte; Tochterunternehmen, die nach § 296 nicht einbezogen werden, 

sind ebenfalls verbundene Unternehmen.“ 

Nach § 271 Abs. 2 HGB ist jedes zum Konsolidierungskreis gehörende Unternehmen mit jedem 

anderen Unternehmen desselben Konsolidierungskreises verbunden. In § 290 HGB sowie in § 291 

HGB und § 292 HGB ist bestimmt, wer Mutterunternehmen (MU) und wer Tochterunternehmen (TU) 

ist. Die Brücke zu § 271 Abs. 2 HGB wird durch die Vorschrift in § 294 Abs. 1 HGB geschlagen, nach 

der das MU und alle seine TU in den KA einzubeziehen sind. In § 271 Abs. 2 HGB wird die Zugehörig-

keit zum selben Konsolidierungskreis zum entscheidenden Kriterium für die Unternehmensverbindun-

gen. Diese Struktur des Begriffs „verbundenes Unternehmen“ besteht in gleicher Weise in den Fällen 

des Konzernabschlusses (KA) nach § 290 HGB wie auch bei befreienden KA nach §§ 291, 292 HGB. 

Für die Beurteilung eines Mutter-Tochter-Verhältnisses i.S.d. § 271 Abs. 2 HGB ist nach dem Geset-

zeswortlaut ausschließlich auf die handelsrechtliche Vorschrift des § 290 HGB abzustellen. 
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§ 290 HGB stellt zur Beurteilung des Konzerntatbestands in den Absätzen 1 und 2 auf das Kriterium 

eines möglichen beherrschenden Einflusses eines MU auf die Geschäfts- und Finanzpolitik eines 

TU ab. Absatz 1 verlangt nicht, dass die Beherrschung des TU vom MU tatsächlich ausgeübt wird. 

Gefordert ist lediglich, dass das MU einen beherrschenden Einfluss ausüben kann (vgl. DRS 19.10).  

Im Absatz 2 werden vier Sachverhalte konkretisiert, bei deren Vorliegen ein beherrschender Ein-

fluss stets gegeben ist. Gemäß § 290 Abs. 2 besteht beherrschender Einfluss eines Mutterunterneh-

mens stets, wenn 

1. ihm bei einem anderen Unternehmen die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschafter zu-
steht; 

2. ihm bei einem anderen Unternehmen das Recht zusteht, die Mehrheit der Mitglieder des 
die Finanz- und Geschäftspolitik bestimmenden Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsor-
gans zu bestellen oder abzuberufen, und es gleichzeitig Gesellschafter ist; 

3. ihm das Recht zusteht, die Finanz- und Geschäftspolitik auf Grund eines mit einem ande-
ren Unternehmen geschlossenen Beherrschungsvertrages oder auf Grund einer Bestim-
mung in der Satzung des anderen Unternehmens zu bestimmen, oder 

4. es bei wirtschaftlicher Betrachtung die Mehrheit der Risiken und Chancen eines Unter-
nehmens trägt, das zur Erreichung eines eng begrenzten und genau definierten Ziels des 
Mutterunternehmens dient (Zweckgesellschaft). Neben Unternehmen können Zweckge-
sellschaften auch sonstige juristische Personen des Privatrechts oder unselbständige Son-
dervermögen des Privatrechts sein, ausgenommen als Sondervermögen aufgelegte offene 
inländische Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen im Sinn des § 284 des Kapitalanla-
gegesetzbuchs oder vergleichbare EU-Investmentvermögen oder ausländische Invest-
mentvermögen, die den als Sondervermögen aufgelegten offenen inländischen Spezial-
AIF mit festen Anlagebedingungen im Sinn des § 284 des Kapitalanlagegesetzbuchs ver-
gleichbar sind, oder als Sondervermögen aufgelegte geschlossene inländische Spezial-AIF 
oder vergleichbare EU-Investmentvermögen oder ausländische Investmentvermögen, die 
den als Sondervermögen aufgelegten geschlossenen inländischen Spezial-AIF vergleich-
bar sind. 

 
Einen beherrschenden Einfluss hatte die Neon Equity AG jedoch in den vergangenen 3 Geschäftsjah-

ren nicht. Im Geschäftsjahr 2019 lag der Anteilsbesitz knapp unter 50%. Des Weiteren hat die Gesell-

schaft im Geschäftsjahr 2020 ein großes Aktienpaket veräußert, so dass die Neon zum Stichtag 

31.12.2020 lediglich 38% Anteile an der publity AG gehalten hat. Der bilanzielle Ausweis hätte zum 

31.12.2019 und 31.12.2020 unter den Beteiligungen in den Finanzanlagen erfolgen müssen. Der 

Aktienbestand im Geschäftsjahr 2021 hat sich von 38% auf 47% Anteilbesitz verändert. Da direkt und 

indirekt keine weiteren Aktien an der publity AG gehalten wurden, ist die Beteiligung zum Stichtag 

31.12.2021 wie im Geschäftsjahr 2020 unter den Beteiligungen in den Finanzanlagen auszuweisen. 
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Für die Beteiligungen an der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG (PREOS) und 

GORE German Office Real Estate AG (GORE) haben folgende Beteiligungsverhältnisse bestanden: 

Aktienbestände Aktienbestand Gesamtaktien Anteil

31.12.2019 10.221.662 15.050.000 67,92%

31.12.2020 21.852 37.525.000 0,06%

31.12.2021 188.963 37.525.000 0,50%

Gore AG

 

Aktienbestände Aktienbestand Gesamtaktien Anteil

31.12.2019 0 107.495.532 0,00%

31.12.2020 956.257 107.495.532 0,89%

31.12.2021 188.594 107.495.532 0,18%

Preos AG

 

Die Beteiligung an der GORE war im Geschäftsjahr 2019 unstrittig als verbundenes Unternehmen 

unter den Finanzanlagen auszuweisen. In den Geschäftsjahren 2020 und 2021 hat die Gesellschaft 

lediglich  geringfügige Anteile an der GORE UND PREOS gehalten. Mehrheitsaktionär an der PREOS 

ist die publity AG mit 92% Gesellschaftsanteilen zum Zeitpunkt der Nachtragsprüfung. Des Weiteren 

ist die publity AG indirekt über die PREOS, die 62,7% Gesellschaftsanteile an der GORE hält, Mehr-

heitsaktionärin. 

Die Beteiligungen der Neon an der GORE und PREOS wurden aufgrund der gleichzeitigen Beteili-

gung an der publity AG zunächst als „verbundene Unternehmen“ in den Finanzanlagen ausgewiesen, 

da die Neon Equity AG durch den unmittelbaren Aktienbesitz an der publity AG auch mittelbar Aktien 

an den weiteren Gesellschaften hält. Die publity AG ist daher Mutterunternehmen der PREOS und 

GORE. Wie bereits oben dargestellt ist die Beteiligung der Neon an der publity AG ab dem Geschäfts-

jahr 2019 nicht mehr als verbundenes Unternehmen im Sinne § 271 Abs. 2 HGB zu behandeln. Aus 

diesem Grund sind daher auch die Beteiligungen an der GORE und PREOS zum Stichtag 31.12.2020 

und 31.12.2021 als „Beteiligungen“ unter den Finanzanlagen auszuweisen. 

Parallel wurden die „Forderungen gegen verbundene Unternehmen/Gesellschafter“ umgegliedert und 

als „Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht“ ausgewiesen. 
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Im Ergebnis sind die dargestellten Aktienanteile im Jahresabschluss zum 31.12.2020 und 31.12.2021 

als „Beteiligungen“ und nicht als „verbundenen Unternehmen“ unter den Finanzanlagen auszuweisen. 

Es erfolgt lediglich ein Aktivtausch innerhalb der Finanzanlagen und Forderungen. Die zu korrigieren-

den Ausweise haben keine Auswirkung auf die Gewinn- und Verlustrechnung der jeweiligen Ge-

schäftsjahre.           

II. Zusammenfassende Beurteilung  

Nach unserer pflichtgemäß durchgeführten Prüfung sind wir unter Würdigung der beschriebenen 

wesentlichen Bewertungsgrundlagen zu der Beurteilung gelangt, dass der geänderte Jahresabschluss 

zum 31. Dezember 2021 insgesamt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung ein den tatsächlichen  Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.   

F. BESTÄTIGUNGSVERMERKS DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

Zu dem Jahresabschluss und dem Lagebericht haben wir folgenden uneingeschränkten Bestäti-

gungsvermerk gemäß Anlage 5 erteilt:   

 

An die Neon Equity AG (vormals TO-Holding GmbH), Frankfurt am Main 

 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Neon Equity AG (vormals TO-Holding GmbH), Frankfurt am 

Main, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für 

das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der 

Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. 

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

� entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für 

Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung 

der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 

sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021. 
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Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 

Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 

 

Grundlage für das Prüfungsurteil zum Jahresabschluss 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beach-

tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-

ger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsät-

zen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ 

unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhän-

gig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und 

haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 

erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 

geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss zu dienen. 

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 

deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen 

Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsät-

ze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-

mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 

verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen 

ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresab-

schlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – fal-

schen Darstellungen ist. 

 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 

Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 

haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der 

Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilan-

zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 

Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, 

sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss bein-

haltet. 

 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 

Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-

gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 

wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder 

Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet 

werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 

getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhal-

tung. Darüber hinaus 

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – 

falscher Darstellungen im Jahresabschluss, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion 

auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, 

um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche 

Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Ver-

stöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irrefüh-

rende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

· gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen 

Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen ange-

messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der 

Gesellschaft abzugeben. 

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungs-

legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten ge-

schätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 

angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, 

auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zu-

sammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fä-
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higkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu 

dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestä-

tigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen   

oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. 

Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestäti-

gungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können 

jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

· beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-

schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 

und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-

mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und 

die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Män-

gel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

 

 

 

Hamburg, 19. August 2022 / 31. Oktober 2022 

 

DMP Audit & Valuation GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

 

 

 

Carsten Matthäus Stephan Harzer 

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
 



ANLAGE 1

NEON EQUITY AG (VORMALS TO-HOLDING GMBH), FRANKFURT AM MAIN

GEÄNDERTE BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

A K T I V A

31.12.2021 31.12.2020
EUR EUR

A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Sachanlagen

1. Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung 285.870,00 360.365,00

II. Finanzanlagen
1. Beteiligungen 141.364.870,91 149.845.686,60
2. Wertpapiere des Anlagevermögens 56.293.701,79 40.909.906,88

197.658.572,70 190.755.593,48

B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 70.652,93 79.238,03
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein

Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 12.770.583,33
3. Sonstige Vermögensgegenstände 28.932.174,59 24.991.258,75

- davon gegen Gesellschafter: EUR
21.632.550,79 (Vorjahr: EUR 17.467.919,43)

29.002.827,52 37.841.080,11

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben
bei Kreditinstituten und Schecks 7.508.693,02 8.863.803,81

36.511.520,54 46.704.883,92

234.455.963,24 237.820.842,40

P A S S I V A

31.12.2021 31.12.2020
EUR EUR

A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital 50.100,00 50.000,00

II. Gewinnrücklagen 40.000.000,00 0,00

III. Gewinnvortrag 186.714.989,74 183.847.764,72

IV. Jahresüberschuss 6.721.987,71 42.804.269,33

233.487.077,45 226.702.034,05

B. RÜCKSTELLUNGEN
1. Steuerrückstellungen 550.000,00 708.218,00
2. Sonstige Rückstellungen 56.000,00 31.500,00

606.000,00 739.718,00

C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 126,93 10.148.759,40
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 179.467,48 126.384,34
3. Sonstige Verbindlichkeiten 183.291,38 103.946,61

- davon aus Steuern: EUR 183.291,38 (Vorjahr:
EUR 22.070,70)

362.885,79 10.379.090,35

234.455.963,24 237.820.842,40



ANLAGE 2

  NEON EQUITY AG (VORMALS TO-HOLDING GMBH), FRANKFURT AM MAIN

GEÄNDERTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021

2021 2020
EUR EUR

1. Umsatzerlöse 497.743,90 1.890.473,32

2. Sonstige betriebliche Erträge 8.323.517,79 56.151.244,05

3. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter -120.000,00 0,00

-120.000,00 0,00

4. Abschreibungen
a) Abschreibungen auf immaterielle

Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und
Sachanlagen -74.495,00 -7.963,20

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen -4.773.653,04 -11.737.092,01

6. Erträge aus Beteiligungen 0,00 54,00

7. Erträge aus anderen Wertpapieren
und Ausleihungen des
Finanzanlagevermögens 2.945.952,47 20.583,33

8. Sonstige Zinsen und ähnliche
Erträge 124.343,94 846.667,29

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
a) Zinsaufwendungen für

kurzfristige Verbindlichkeiten -159.883,50 -262.742,34
b) Zinsen und ähnliche

Aufwendungen 0,00 -3.401.250,57
c) Nicht abzugsfähige Zinsen und

ähnliche Aufwendunge 0,00 -21.355,60

-159.883,50 -3.685.348,51

10. Steuern vom Einkommen und vom
Ertrag -39.902,85 -673.064,94

11. Ergebnis nach Steuern 6.723.623,71 42.805.553,33

12. Sonstige Steuern -1.636,00 -1.284,00

13. Jahresüberschuss 6.721.987,71 42.804.269,33

14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 186.714.989,74 183.847.764,72

15. Bilanzgewinn 193.436.977,45 226.652.034,05
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Geänderter Anhang zum Jahresabschluss 

der Neon Equity AG (vormals TO-Holding GmbH), Frankfurt am Main 

für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2021 

 

 

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen 

 

Die Neon Equity AG (vormals TO-Holding GmbH) hat ihren Sitz in Frankfurt am Main. Sie ist im Handels-

register des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 128830 (vormals HRB 109275) eingetragen. 

 

 

2. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 

 

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden 

Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie des GmbHG aufgestellt. 

 

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) des Jahresabschlus-

ses wurden teilweise in Anspruch genommen. Von der Erstellung eines Lageberichtes wurde gemäß § 264 

Abs. 1 Satz 4 HGB abgesehen. 

 

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss 

angewendeten Gliederungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften 

des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 Abs. 1 Satz 2, 266 ff. HGB).  

 

Die Offenlegung erfolgt gemäß § 326 HGB. 

 

 

3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 

 

Die Vermögensgegenstände und Schulden der Gesellschaft sind einzeln unter Beachtung des Vorsichts-

prinzips bewertet worden. Bei der Bilanzaufstellung vorhersehbare Risiken und Verluste wurden berück-

sichtigt. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 

ausgegangen worden. Die auf die vorhergehenden Jahresabschlüsse angewandten Bilanzierungs- und 

Bewertungsmethoden werden beibehalten. 

 

Anlagevermögen 

 

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten 

und - soweit abnutzbar - vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen erfolg-

ten linear unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. 
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Umlaufvermögen 

 

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die flüssigen Mittel sind zum Nominalwert 

bewertet. 

 

Rückstellungen 

 

Die Rückstellungen sind unter Berücksichtigung aller vorhersehbaren Risiken und ungewissen Verbind-

lichkeiten mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwen-

dig ist. 

 

Verbindlichkeiten 

 

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag bewertet. 

 

 

4. Angaben zur Bilanz 

 

Anlagevermögen 

 

Für die Finanzanlagen wurde geprüft, ob außerplanmäßige Abschreibungen gemäß 

§ 253 Abs. 3 Satz 5 HGB vorgenommen werden müssen. Das war im Berichtsjahr nicht der Fall. 

 

Von dem im Anlagespiegel ausgewiesenen Wert Beteiligungen in Höhe von TEUR 141.365 (Vorjahr: 

TEUR 149.846) entfallen TEUR 140.296  (Vorjahr: TEUR 142.843) auf die Beteiligung an der publity 

AG, Frankfurt am Main, TEUR 517 (Vorjahr: TEUR 6.981) auf die Beteiligung an der PREOS Global 

Office Real Estate & Technology AG, Frankfurt am Main und TEUR 544 (Vorjahr: TEUR 22) auf die 

Beteiligung an der GORE German Office Real Estate AG, Frankfurt am Main.  

 

Von dem im Anlagespiegel ausgewiesenen Wert Wertpapiere des Anlagevermögens in Höhe von 

TEUR 56.294 (Vorjahr: TEUR 40.910) entfallen TEUR 56.289 (Vorjahr: TEUR 40.910) auf Schuldver-

schreibungen der publity AG, Frankfurt am Main sowie TEUR 5 (Vorjahr: TEUR 0) auf Wandelschuld-

verschreibungen der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG, Frankfurt am Main. 

 

Umlaufvermögen 

 

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben sämtlich eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. 

 

Eigenkapital 

 

Das satzungsmäßige gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt EUR 50.100,00. 

 

 



Anlage 3 
Seite 3 

 

Verbindlichkeiten 

 

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen nicht. 

 

5. Angaben zu den Organen der Gesellschaft 

 

Als Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2021 war Herr Thomas Olek, Frankfurt am Main, bestellt. Der Ge-

schäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen 

Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. 

 

Auf die Angabe der Gesamtbezüge wurde gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet. Von den Erleichterungen 

der §§ 274a, 288 HGB wurde Gebrauch gemacht. 

 

6. Angaben zu den Mitarbeitern 

 

Im Geschäftsjahr 2021 wurden keine Mitarbeiter beschäftigt. 

 

7. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres 

 

Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag gemäß § 285 S. 1 Nr. 33 HGB sind im laufenden Jahr 

2022 wie folgt zu nennen: 

 

In Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg ist in 2022 mit einer Eintrübung der gesamtwirtschaftlichen Kon-

junktur zu rechnen. Für die Gesellschaft können sich daraus Risiken aus Einnahmenausfällen ergeben. 

Diese Risiken können gegenwärtig hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit ihres Eintritts sowie ihrer liquiditäts- 

und ergebniswirksamer Größenordnung nicht abschließend eingeschätzt werden. 

 

8. Gewinnverwendungsvorschlag 

 

Aus dem zum 31. Dezember 2020 festgestellten Bilanzgewinn in Höhe von EUR 226.652.034,05 wurde 

per Gesellschafterbeschluss vom 27. Dezember 2021 ein Teilbetrag in Höhe von EUR 40.000.000,00 mit 

Wirkung zum 31. Dezember 2021 in die Gewinnrücklage eingestellt. 

 

Der Gesellschafter schlägt vor, den verbleibenden Bilanzgewinn in Höhe von EUR 193.436.977,45 auf 

neue Rechnung vorzutragen. 

 

Frankfurt am Main, den 30. Oktober 2022 

 

 

Thomas Olek 

 



ANLAGE ZUM ANHANG

GEÄNDERTE ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS IM GESCHÄFTSJAHR 2021

ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN KUMULIERTE ABSCHREIBUNGEN NETTOBUCHWERTE

1. Jan. 2021 Zugänge Abgänge 31. Dez. 2021 1. Jan. 2021 Zugänge Abgänge 31. Dez. 2021 31. Dez. 2021 31. Dez. 2020
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

SACHANLAGEN
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 372.473,23 0,00 0,00 372.473,23 12.108,23 74.495,00 0,00 86.603,23 285.870,00 360.365,00

372.473,23 0,00 0,00 372.473,23 12.108,23 74.495,00 0,00 86.603,23 285.870,00 360.365,00

FINANZANLAGEN
Beteiligungen 149.845.686,60 9.440.098,65 17.920.914,34 141.364.870,91 0,00 0,00 0,00 0,00 141.364.870,91 149.845.686,60
Wertpapiere des Anlagevermögens 40.909.906,88 32.145.913,07 16.762.118,16 56.293.701,79 0,00 0,00 0,00 0,00 56.293.701,79 40.909.906,88

190.755.593,48 41.586.011,72 34.683.032,50 197.658.572,70 0,00 0,00 0,00 0,00 197.658.572,70 190.755.593,48

191.128.066,71 41.586.011,72 34.683.032,50 198.031.045,93 12.108,23 74.495,00 0,00 86.603,23 197.944.442,70 191.115.958,48
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

 

An die Neon Equity AG (vormals TO-Holding GmbH), Frankfurt am Main 

 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Neon Equity AG (vormals TO-Holding GmbH), Frankfurt am Main, – 

bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 

Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der 

Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. 

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für 

Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 sowie 

ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 

Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 

 

Grundlage für das Prüfungsurteil zum Jahresabschluss 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 

der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 

Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres 

Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in 

Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 

unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir 

sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um 

als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss zu dienen. 
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 

deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen 

Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 

für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 

Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu 

ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 

ist. 

 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 

Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben 

sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, 

sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 

Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 

nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes 

frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen 

Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss beinhaltet. 

 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 

Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 

wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder 

Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet 

werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 

getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 

Darüber hinaus 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – 

falscher Darstellungen im Jahresabschluss, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf 

diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als 

Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen 

nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 

Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. 

das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 
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 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen 

Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 

angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der 

Gesellschaft abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 

dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 

angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf 

der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 

Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 

Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu 

dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 

Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen 

oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir 

ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres 

Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten 

können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen 

kann. 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 

einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 

und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die 

Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im 

internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

 

 

 
Hamburg, 19. August 2022 / 31. Oktober 2022 
 
DMP Audit & Valuation GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carsten Matthäus Stephan Harzer 

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 

 






